
Studienplan 
für das Promotionsstudium des Fachgebietes 

 Volkswirtschaftslehre  
 

Aufgrund des § 22 Abs. 2 der Promotionsordnung der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftli-
chen Fakultät vom 02. Juli 2004 haben der Promotionsausschuss und der Konvent der Fa-
kultät am 08. Juni 2005 beschlossen: 
 

I. Im Promotionsstudium sind 11 Leistungs- und Teilnahmenachweise in Lehrveran-
staltungen im Umfang von 22  Semesterwochenstunden zu erbringen. 

 
II. 7 Leistungsnachweise (LN) gemäß § 23 der Promotionsordnung sind in den fol-

genden Lehrveranstaltungen des Promotionsstudiums zu erbringen: 
 

  1. Mathematical Methods   2 SWS   1 LN 

  2. Advanced Microeconomics   2 SWS   1 LN 

  3. Advanced Macroeconomics   2 SWS   1 LN 

  4. Advanced Statistics/Econometrics  2 SWS   1 LN 

  5. Zwei Spezialisierungskurse aus dem 
   Angebot des Graduiertenprogramms 4 SWS   2 LN 

6. Eigene Präsentation im Forschungs- 
  Seminar des Graduiertenprogramms 2 SWS   1 LN 
 

III. Die Veranstaltungen der Ziffer II. 1. und 2. werden regelmäßig im Wintersemes-
ter, die Veranstaltung 3. regelmäßig im Sommersemester, die Veranstaltung 4. im 
Winter- und Sommersemester angeboten. Die Leistungsnachweise in den Veran-
staltungen 1. bis 4. und mindestens einer der beiden Spezialisierungskurse der 
Ziffer II. 5. sollten während des ersten Jahres des Promotionsstudiums, der Leis-
tungsnachweis der Ziffer II. 6. für die Präsentation eigener Arbeiten sollte im Lau-
fe des zweiten Studienjahres erbracht werden. 

 
IV. 4 Teilnahmenachweise (TN) gemäß § 24 der Promotionsordnung sind durch die 

regelmäßige Teilnahme am Erich-Schneider-Forschungsseminar des Instituts für 
Volkswirtschaftslehre zu erbringen.  

 
V. Den Studierenden steht der Besuch weiterer Veranstaltungen des Doktoranden-

programms und der Erwerb weiterer Leistungsnachweise in diesen Veranstaltun-
gen frei. Ihnen wird empfohlen, die Auswahl der Veranstaltungen mit der Leiterin 
oder dem Leiter des Promotionsprogramms und den Betreuerinnen oder Betreu-
ern ihrer Dissertation im Hinblick auf das Dissertationsthema abzustimmen. 

 
VI. Dieser Studienplan gilt für die Studierenden, die ab dem Wintersemester 2005/06 

zum Promotionsstudium zugelassen werden. 


